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Eckhard Höffner

Wie erwirbt der Mensch Wissen, wie wendet er es 
an und wie behandelt das Recht diesen Vorgang?
  
Einige Gedanken zu den wissenschaftlichen  
Veröffentlichungen.

Die Geschichte des Mikroskops soll sich, so Pieter Harting 1858, in vier Perio-
den unterteilen: Die erste Periode reichte bis ungefähr 1300, da damals die Ei-
genschaften der konvexen und der konkaven Linsen bekannt wurde. Die zwei-
te Periode endete ungefähr 1600. In dieser Zeit wurde das zusammengesetzte 
Mikroskop erfunden und die Lupe zur Untersuchung von Naturgegenständen 
genutzt. Die dritte Periode hätte bis 1824 gedauert, da man zu dieser Zeit be-
gann, die Aberrationen (Abweichungen von der idealen optischen Abbildung) 
richtig zu berechnen, während die vierte Periode noch andauere1.
 Zu welchen Ergebnissen die Forschungen von Louis Pasteur und Robert 
Koch ohne Mikroskop geführt hätten, kann man selbstverständlich nicht sagen. 
Jedenfalls erscheint es ausgeschlossen, dass die Mikrobiologie und die Be-
kämpfung von unerklärlich scheinenden Krankheiten ohne das Mikroskop im 
19. Jahrhundert diese Fortschritte gemacht hätten. Die Mikroskope waren von 
zahllosen Vorentwicklungen abhängig. Die Lichtbrechung des Glases musste 
nicht nur als Phänomen bekannt, sondern mathematisch berechenbar sein. Die 
Materialien Glas und Metall mussten in entsprechender Qualität verfügbar sein 
und es musste Techniken geben, diese sehr fein zu bearbeiten. Auch wenn im 
16. Jahrhundert das theoretische Wissen zum Bau eines Mikroskops vorhanden 
gewesen wäre, hätte die Umsetzung in die Praxis bei der Bearbeitung des Ma-
terials vor erheblichen Schwierigkeiten gestanden.
 So verhielt es sich bei den Rechenmaschinen, die im 17. Jahrhundert bei-
spielsweise von Blaise Pascal ausgetüftelt wurden. Die Boolesche Algebra als 
Grundlage der modernen Prozessoren stammt aus dem Mitte des 19. Jahrhunderts.  

1   Harting S. 570. Die Abbildungen der unterschiedlichen Mikroskop und Lupenhalter stammen 
aus dem Werk Hartings.

Dieses Werk bzw. dieser Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0
Deutschland Lizenz. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode
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Das theoretische Wissen war vorhanden, jedoch dauerte es noch lange, bis die 
Rechenmaschinen über die mechanischen Registrierkassen hinauskamen und 
die moderne Computertechnik und die Programme praktisch umgesetzt wer-
den konnten.

Abbildung 1: Mikroskope: Pieter Harting
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Von den Erfindern des Mikroskops ist heute keiner mehr allgemein namentlich 
bekannt, auch wenn einige Interessierte wie etwa Harting die einzelnen Fort-
schritte sehr genau nachverfolgen konnten und können. Als Erfinder der Dampf-
maschine gilt hingegen der namentlich bekannte James Watt. Jedoch hat er die 
Dampfmaschine nicht erfunden, sondern nur die Maschine von Thomas New-
comen verbessert und deren Effizienz deutlich gesteigert. Watt hatte ein Patent 
auf seine Verbesserungen und die Eigentümer der Kohlegruben mussten ihm 
hohe Umsatzbeteiligungen zahlen, damit sie die Maschinen einsetzen durften. 
Der Fotoapparat wurde auch nicht einfach von Nicéphore Niépce und Louis 
Daguerre erfunden. Die Camera obsura ist in Europa seit dem 17. Jahrhundert 
bekannt. Humphry Davy entdeckte die Lichtempfindlichkeit des Silbersalzes, 
das essentiell für Fixierung der Bilder in der Camera obscura war. Davy bau-
te auch schon Jahrzehnte vor Thomas Alva Edison eine (wenn auch nur kurz 
nutzbare) elektrische Glühlampe. Vielleicht wäre der Buchdruck früher in Eu-
ropa eingeführt worden, wenn man mehr Informationen aus dem Fernen Osten 
gehabt hätte. Drucktechniken für Bücher wurden seit dem 6. bzw. 10. Jahr-
hundert in Korea und China angewandt, dies allerdings nicht mit beweglichen 
Lettern, sondern mit Holztafeln, in die das Druckbild geschnitzt wurde wie bei 
einem Stempel. In Korea und China sollen bereits vor dem 14. Jahrhundert 
einzelne Lettern verwendet worden sein, im 11. Jahrhundert – so wird vermu-
tet – bewegliche Lettern aus gebranntem Ton und im 14. Jahrhundert aus Holz. 
Methoden wie Inkunabeln oder das Holzdruckverfahren kamen in Europa mit 
steigendem Interesse an Druckwerken schon vor der Gutenberg‘schen Technik 
auf. Gutenberg, der unter anderem die Weinpresse und das Metallgießen der 
Goldschmiede kombinierte, erleichterte die Reproduktion und Verbreitung des 
Wissens und der neuen Ideen mit den beweglichen Lettern. Er war aber nicht 
der einzige, der nach einer Methode suchte, das Kopieren vieler Schriften zu 
erleichtern. In Avignon beschäftigte sich beispielsweise Procopius Waldvogel, 
ebenfalls Goldschmied, mit der selben Problematik.
 Es waren nicht nur die einzelnen großen Erfinder und Erfindungen, die 
diese Entwicklung hervorriefen, sondern zahlreiche kleine Verbesserungen, 
entwickelt von einer Vielzahl von Personen. Die inkrementellen Fortschrit-
te sind offensichtlich. In den modernen Patentschriften wird regelmäßig der 
aktuelle Stand der Technik dargestellt und dargelegt, inwiefern die jeweilige 
Anmeldung hiervon abweicht und insofern ein Patentanspruch und damit ein 
exklusives Nutzungsrecht begründet wird. Für den technischen Fortschritt ist 
die Aufbereitung und Verbreitung der Erkenntnisse der wissenschaftlich täti-
gen Personen und Praktiker erforderlich, damit andere sich dieses Bestandes 
bedienen können. Das technische Wissen ist eine conditio sine qua non für den 
technischen Fortschritt und kann im Hinblick auf die technische Entwicklung 
durch nichts ersetzt werden.
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Ob man Wissen überhaupt messen kann, ob der einzelne Mensch etwa vor 
einem Jahrtausend weniger oder mehr wusste als heute oder ob seine Kennt-
nisse nur vollkommen anderer Art war, lässt sich kaum bestimmen. Jedoch 
kann man sagen, wie jemand aufgrund der äußeren Lebensumstände in die 
Lage gekommen ist, dass er gewisse Neuerung entwickeln konnte, da diese auf 
denen der Vergangenheit aufbauen. Wissen – ohne den Begriff hier definieren 
zu wollen – entsteht als Ergebnis der menschlichen kognitiven Fähigkeiten. Es 
geht aber nicht darum, dass der Mensch in sich lediglich etwas auffindet, das 
von Geburt an in der Person vorhanden ist, sondern um die Bildung der Person. 
Menschen erwerben ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in gesellschaftlichen Zu-
sammenhängen. Die geistigen Leistungen des Einzelnen beruhen auf Sprache, 
Mathematik, Naturwissenschaften und anderen Errungenschaften des wissen-
schaftlichen Fortschritts des Gesellschaft.
 Der »Nachahmungstrieb ist dem Menschen von Kindheit an angeboren«, 
wie Aristoteles (bezogen auf die Dichtkunst) feststellte. Der Mensch unter-
scheide sich von allen übrigen lebenden Wesen dadurch, dass er »am meisten 
Lust zur Nachahmung« habe und »seine ersten Fertigkeiten durch Nachah-
mung« erwerbe. Aristoteles nutzte einen auffälligen Begriff für das Lernen, 
denn wer nachahmt, der kopiert und übernimmt fremde Leistungen. Am ein-
fachsten lässt sich dies an der Sprache feststellen. Eine äußerst komplexe Ma-
terie wie die Muttersprache lernt man völlig selbstverständlich, weil es nütz-
lich und das Lehrmaterial frei verfügbar ist. Auf einer Skala von Null (jede 
Übernahme ist verboten oder unmöglich) bis Eins (jede Übernahme ist erlaubt 
und möglich) kommt Null wohl der Pflanzenwelt nahe. Pflanzen lernen nach 
unserem Verständnis nicht, sondern entwickeln sich weiter durch Selektion, 
durch Absterben oder Überleben (Ausbreitung). Bei dem einzelnen Menschen 
vollzieht sich die Ausbildung auf vollkommen andere Art.
 In der Steinzeit bestanden kaum Möglichkeiten zur Übernahme fremder 
geistiger Leistungen. Auch ein halbes Jahrtausend vor der Verbreitung des 
Buchdrucks war es in Zentraleuropa noch üblich, dass außerhalb der Kirche 
allenfalls den Töchtern aus der Oberschicht lesen und schreiben gelehrt wur-
de. Zu den Zeiten Karls des Großen oder der Ottonen war das Wissen entwe-
der Gegenstand mündlicher Überlieferung oder in wenigen Abschriften in den 
Bibliotheken nachzulesen. Der Großteil lernte in der Kindheit und Jugend in 
der Familie, später in der praktisch tätigen Gemeinschaft (oder den Lehrbe-
trieben, etwa wenn der Meister seinen Gesellen in das Handwerk einführte).  
Nach der Jahrtausendwende entstanden die ersten Universitäten auf europä-
ischen Boden in Bologna, Paris, Oxford oder Salamanca als Treffpunkte ei-
niger Personen, die sich zum Austausch und zur Verbreitung von Wissen. In 
der Renaissance wurden die Errungenschaften der klassischen Antike und der 
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arabischen Regionen aktiviert. Newtons bahnbrechende Erkenntnisse sind 
inzwischen Schulwissen. Die Vermittlung des Wissens entfernte sich immer 
mehr vom ursprünglich greifbaren und persönlichen Lebensmittelpunkt eines 
Menschen. Sie wurde institutionalisiert: von der Familie oder der lokalen Ge-
meinschaft in Schulen und Universitäten. Auf lange Sicht vergrößerte sich der 
Kreis der Personen, die zu dem Bestand an Wissen beigetragen haben, stetig. 
Mit den Büchern konnte der Leser auf die Ergebnisse von ihm (dem Leser) 
vollkommen unbekannte Personen, die unter Umständen schon Jahrhunderte 
verstorben waren, zurückgreifen. Im 19. Jahrhundert spalteten sich die klassi-
schen vier Fakultäten in eine Vielzahl von Disziplinen, die selbst wieder eige-
ne Spezialisierungen hervorbrachten. Sie analysieren nicht voraussetzungslos, 
untersuchen Erscheinungen mit ihren eigenen Methoden und unterschiedlichen 
Zwecken, grenzen sich ab gegen die Fragestellungen, Probleme und Metho-
den anderer Wissenschaftszweige und bilden abgeschlossene Einheiten. Die 
Wirklichkeit interessiert sich hingegen nicht für diese Abschottungen, da die 
Welt ein Konglomerat von Fragen aufwirft. Kein Fachgebiet ist in der Lage, 
diese auch nur annähernd vollständig zu erfassen. Die Spezialisierung zeigt 
aber auch die begrenzten Möglichkeiten des Einzelnen, der – um in einem Be-
reich zur Spitze vorzustoßen – zahlreiche andere Wissensgebiete unbearbeitet 
lassen und seine Schaffenskraft auf seine Wissenschaft konzentrieren muss. So 
müssen die Wissenschaften stets arbeitsteiliger Natur sein.
 Die typische Folge der Arbeitsteilung ist (im Vergleich zur Selbstversor-
gung) der Tausch. Der Großteil der menschlichen Beziehungen kann (auch) als 
Tausch aufgefasst werden. Bei einem Tauschgeschäft unter Fremden wechselt 
nie Gleiches den Inhaber, denn dann wäre der Tausch überflüssig. Der eine 
gibt, was dem anderen fehlt, und nimmt, was er selbst nicht hat. Dabei ist – in 
der Vorstellung von dem Ergebnis – der Sinn des rationalen Tausches, dass das 
Aggregat hinterher größer ist als vorher: Es wird etwas weggegeben, das man 
weniger benötigt als dasjenige, was man dafür erhält. Das bedeutet zugleich, 
dass in dieser Wechselbeziehung jeder dem anderen mehr gibt, als er selbst 
besessen hat.
 Das Wissen und die Wissenschaften sind auch in einen Tausch eingebun-
den, der sich durch ein Geben und Nehmen auszeichnet, bei dem am Schluss 
mehr entsteht. Wissenschaft und technischer Fortschritt beruhen auf einer geis-
tigen Arbeitsteilung, die die Nutzung der von anderen geschaffenen Arbeits-
ergebnisse voraussetzt. Wissen – wenn es einmal vorhanden ist und in eine 
vermittelbare Form gebracht wurde – verbraucht sich nicht durch den regen 
Gebrauch, sondern vermehrt sich; das Geben ist mit keinem Verlust oder Opfer 
verbunden – nur Gewinn. Es handelt sich um die Übernahme von Vorleistun-
gen Dritter aus der Vergangenheit und deren Weiterentwicklung in der Gegen-
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wart. Die gegenwärtige Entwicklung wird zugleich in der Zukunft die neue 
Grundlage für Übernahmen Dritter werden. Der Einzelne schöpft aus einem 
Ozean von Vorleistungen, manche fügen diesem Ozean einen Tropfen hinzu.
 Während sich die ökonomische Lage des Einzelnen durch die in der Regel 
durch Rechtsgeschäft oder Erbschaft erworbenen Güter bestimmt, beruhen die 
erworbenen geistigen Fähigkeiten nicht auf Rechtsgeschäften. Der Erwerb von 
Wissen spielt sich hauptsächlich außerhalb der rechtsgeschäftlichen und öko-
nomisch kalkulierten Entscheidungen ab, denn ein rationales Tauschgeschäft 
ist kaum möglich. Der Einzelne kann ein Buch kaufen oder eine Vorlesung 
besuchen; ob sein Wissen sich dadurch vergrößert, hängt nicht nur von der 
Möglichkeit der Kenntnisnahme ab, sondern inwieweit er beispielsweise eine 
Lehre verstanden hat, nachvollziehen und aktiv anwenden kann. Gleichwohl 
ist es während der Lehrjahre am vorteilhaftesten, wenn das vorhandene Wissen 
möglichst frei und ohne rechtliche, bürokratische oder finanzielle Hürden ge-
nutzt werden kann. Bis jemand die Fähigkeit erworben hat, dass er im Bereich    
der Wissenschaft etwas geben kann, muss er erst einmal viel gelernt haben. In 
der Regel ist ein Universitätsstudium (oder eine vergleichbare Studien- und 
Lehrzeit) erforderlich. Jede Behinderung etwa auf wissenschaftliche Vorar-
beiten zuzugreifen, behindert zugleich die effiziente Schaffung von Neuem. 
Die Gemeinschaft reagiert hierauf typischerweise, indem sie die Kosten für die 
Schule oder Universitäten finanziert. Je schlechter und teurer der Zugang ist, 
desto schlechter ist auch die allgemeine Entwicklung (ein Umstand, der sich 
natürlich für die ärmeren Staaten als besonders nachteilig darstellt, denn diesen 
wird der Anschluss an die fortgeschrittenen Regionen erschwert).
 Je weiter der Einzelne in ein Forschungs- oder Wissensgebiet vordringt, 
desto mehr nähert er sich auch dem Stadium, in dem er die Grenzen verändern 
kann. Um dorthin vorzustoßen, ist der Zugang zu den neusten Erkenntnissen 
erforderlich. Dabei ist der Übergang zwischen dem vorhandenen Wissen und 
dem Neuen in der Regel fließender Natur, weil keine klare Trennlinie gezogen 
werden kann (auch wenn für Außenstehende, die nur in zeitlichen Abständen 
die Ergebnisse zur Kenntnis nehmen, die Unterschiede markanter sein mögen). 
Wo allerdings in einer Welt der Innovationen mit zahllosen Spezialisten eine 
Grenze zwischen den essentiellen Fertigkeiten und dem hiervon trennbaren 
Besonderen verläuft, ob es diese bei dem typisch inkrementellen Vorgehen 
überhaupt gibt (und wie lange), und ab wann das Besondere verallgemeinert 
wird und werden muss, lässt sich aber nicht abstrakt bestimmen.
 Das Recht behandelt diesen gesamten Komplex nach dem typischen Ei-
gentumsverständnis und reagiert nahezu ausschließlich auf die Schwierigkeit, 
Geld zu verdienen. Alles andere ist diesem untergeordnet und nachrangig. Es 
unterwirft den Erwerb des Wissens den Prinzipien des wirtschaftlichen Tau-
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sches. Es wird zwar gesagt, vom Urheberrecht werde nur die Form, nicht die 
Idee erfasst und insofern könne es keine Behinderung der wissenschaftlichen 
Tätigkeit darstellen. Allerdings sind Inhalt und Form eng miteinander ver-
knüpft, weil Ideen sich nicht ohne eine besondere Form darstellen und folglich 
auch nicht ohne die besondere Form zur Kenntnis nehmen lassen. Gedanken 
lassen sich nicht ohne ein sinnlich und verstandesmäßig erfassbares Medium 
übertragen. In irgend einer Form müssen die Gedanken des einen geäußert wer-
den, so dass ein anderer sie zur Kenntnis nehmen kann. Und hier greift nun 
das Urheberrecht ein, weil dieser Vorgang praktisch stets mit einem Exklusiv-
recht verbunden ist. Im Urheberrecht verwendet man einen anderen Begriff: Es 
ist überwuchert von Schutz. Liest man beispielsweise die vierzehn Zeilen der 
ersten Randnummer der Einleitung eines aktuellen Urheberrechtskommentars, 
stößt man dort immerhin acht Mal auf den Begriff Schutz oder Ableitungen da-
von. Geschützt wird so ungefähr alles und jeder, der mit  Werken in Berührung 
kommt, mit Ausnahme der Konsumenten. Der Konsument ist derjenige, der das 
Geschützte lesen, hören oder auf sonstige Art rezipieren will. Er hat zugleich 
das Geld, um das sich die Geschützten streiten, und um seine Aufmerksamkeit 
buhlen die Geschützten. Tatsächlich bedeutet Schutz: Schutz für einen, Verbot 
oder Freiheitsbeschränkung für den Rest der Welt. So mögen die Gedanken 
frei sein, der Zugang zu den Gedanken anderer ist es nicht. Artikel 2 Abs. 1 
der Richtlinie 2001/29 sieht für den Urheber oder dessen Rechtsnachfolger das 
ausschließliche Recht vor, die unmittelbare oder mittelbare, vorübergehende 
oder dauerhafte Vervielfältigung auf jede Art und Weise und in jeder Form 
ganz oder teilweise zu erlauben oder zu verbieten. Der Rechtsinhaber kann die 
Genehmigung zur Nutzung erteilen, was zumeist gegen eine finanzielle Gegen-
leistung geschieht, oder verweigern.
 Das Urheberrecht soll aber ein notwendiges Instrument sein, dass das Wis-
sen überhaupt zur Verfügung gestellt werde. Vereinfacht gesagt: Die Lehrjahre 
fallen aus, weil der Meister ohne Urheberrecht sein Wissen (mit dem er kaum 
anderes machen kann, als es weiterzugeben) nicht offenbart, sondern für sich 
behält und es schließlich unwiederbringlich mit ins Grab nimmt. Überspitzt 
gesagt: Wenn Kinder in einer staubigen Höhlenecke in die Welt geworfen wer-
den, keine Sprache oder Sonstiges lernen, sondern sich alle Kenntnisse und 
Fähigkeiten selbst erarbeiten oder eintauschen, dann nähert man sich einer ur-
heberrechtlich idealen Gesellschaft, die aus jedem Zugriff auf neuere Erkennt-
nisse eine kostenpflichtigen Ware macht.
 Die Begründung der Richtlinie der Europäischen Union betont dement-
sprechend die Notwendigkeit einer rigorosen und wirksamen Regelung und 
eines hohen Schutzniveaus. Der Zweck: Wenn Urheber und ausübende Künst-
ler weiter schöpferisch und künstlerisch tätig sein sollen, müssen sie für die 
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Nutzung ihrer Werke eine angemessene Vergütung erhalten, was ebenso für die 
Produzenten gilt, damit diese die Werke finanzieren können2. Das Urheberrecht 
soll also zunächst einmal den Zugang zum Wissen teurer machen, sonst wäre 
die Floskel der »angemessenen Vergütung« sinnlos, denn irgendwer muss diese 
bezahlen. Dabei erzeugt die bloße vom Urheberrecht unmittelbar beabsichtigte 
Verteuerung des Zugangs zu den Werken nur ein Teil der zusätzlichen Kosten, 
die unmittelbar die Bildung verteuern. Wenn die Preise für den Zugang zum 
Wissen exzessiv hoch werden (und sie können bei allgemeiner Verfügbarkeit 
von Kopiertechniken nur mit einem Ausschlussrecht hoch sein), verteuert man 
die Ausbildung unnötig. Dabei ist es unerheblich, ob die zusätzlichen Kosten 
von den einzelnen Erwerbern oder über die Steuern aufgebracht werden.
 Selbstverständlich kann man die Behauptung aufstellen, dass die wis-
senschaftlichen Autoren nur dann veröffentlichen würden, wenn sie hierfür 
bezahlt werden. Das kann man aber als einen gesetzgeberischen Schwindel 
bezeichnen, denn eine gefestigte Empirie spricht dagegen: Wissenschaftliche 
Autoren veröffentlichen nicht, weil sie dafür bezahlt werden, sondern bezahlen 
oft genug dafür, dass sie veröffentlicht werden (dass der Gesetzgeber diese 
übliche Vergütung gesetzestechnisch als eine »angemessene Vergütung« be-
zeichnet, sollte den wissenschaftlichen Autoren eigentlich zu denken geben).
 Das entbindet selbstverständlich nicht von der Anforderung, dass die geis-
tig tätigen Personen irgendwie für ihre Tätigkeit entgolten werden müssen3. 
Allerdings ist das Urheberrecht in der aktuell geltenden Fassung hierzu voll-
kommen ungeeignet, denn dass das übliche Honorar für eine Veröffentlichung 
auch nur in einem näheren Zusammenhang mit dem Aufwand steht, lässt sich 
kaum ernsthaft behaupten. Die Entlohnung hat zumeist auch überhaupt nichts 
mit dem höheren Preis für das monopolisierte Werk zu tun, sondern erfolgt – 
wie schon im 18. Jahrhundert (ohne Urheberrecht) – auf ganz anderen Wegen, 
über Ämter, Pensionen, Preise oder Prestige. Dass es ab und zu Ausnahmen 
gibt, ändert nichts daran, denn schon der Begriff der Ausnahme zeigt, wie sich 
der regelmäßige Fall gestaltet. Wissenschaftliche Veröffentlichungen erfolgen 
nicht wegen (oder trotz) des Urheberrechts, sondern weil die Autoren an dem 
Gegenstand ihrer Wissenschaft interessiert sind, weil sie ihr Wissen weiterge-
ben und überzeugen wollen oder weil sie an den mittelbaren Vorteilen für ihre 
wissenschaftliche Karriere interessiert sind.

2   Ziffer 10 der Erwägungsgründe der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und 
der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, Amtsbl. EU 2001, L 167/10.

3   Die Zahlungen der Verwertungsgesellschaften setzen das Urheberrecht nicht voraus, weil das 
Urheberrecht in diesem Rahmen lediglich eine Legitimierungsfunktion für die pauschalisierte 
Zwangsabgabe inne hat.
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Das dem Wissenschaftler gewährte Urheberrecht dient heutzutage typischer-
weise dem Verleger, der sich die Verwertungsrechte übertragen lässt, so dass 
sie im Ergebnis vor allem im Interesse der Verleger liegen. Wir haben so in der 
Wissenschaft das merkwürdige Ergebnis, dass die Wissenschaftler Bücher pro-
duzieren und Bücher kaufen – wenn auch oft mittelbar über die Bibliotheken, 
aber schlussendlich werden diese Bücher für die Wissenschaftler angeschafft, 
– und die einzigen, die damit Geld verdienen, sind die Verleger und der Handel.
 Führt man die simplifiziert dargestellten Prozesse zusammen, so zeigen 
sich zwei voneinander abweichende Tauschbeziehungen, die das Wissen und 
das Geld betreffen. Damit der einzelne in die Lage kommt, als Wissenspro-
duzent auftreten zu können, benötigt er für seine Ausbildung, zur Identifizie-
rung der Probleme und zu seiner geistigen Anregung die Vorarbeiten anderer 
wissenschaftlich tätiger Personen. Dieser Tausch erfolgt – anders als der von 
körperlichen Gütern oder finanziellen Mitteln – allenfalls ausnahmsweise in 
Form von individualisierbaren Vorgängen. Was Hegel über Künstler sagte, gilt 
auch für Wissenschaftler: Er »muß viel gesehen, viel gehört, und viel in sich 
aufbewahrt haben, wie überhaupt die großen Individuen sich fast immer durch 
ein großes Gedächtnis auszuzeichnen pflegen.« Die Ausbildung einer Person, 
das, was sie in die Lage versetzt, wissenschaftlich tätig zu sein, ist niemals 
monistisch auf individualisierbare Personen zurückzuführen (schon allein, weil 
diese Lehrer selbst den Großteil desjenigen, was sie lehren, von anderen ge-
lernt haben). In finanzieller Hinsicht sieht der Tausch hingegen anders aus, 
obwohl das Geld als Gegenleistung für das erworbene Wissen stehen sollte: 
Für den Erwerb des urheberrechtlich erfassten Wissens muss in der Regel Geld 
bezahlt werden, während für ihre eigene Produktion dieser Zusammenhang ty-
pischerweise entfällt. Diese Tauschbeziehungen vollziehen sich in Sphären, die 
sich nicht decken.
 Bei den typischen rechtsgeschäftlichen und ökonomisch kalkulierten 
Tauschbeziehungen werden Leistung und Gegenleistung gegeneinander abge-
wogen. Das  Marktsystem beruht entscheidend auf dem Funktionieren dieser 
ökonomischen Rationalität.
 Wenn wir eine Situation haben, in der der eine Tauschpartner eine Leistung 
erbringt, die hierfür maßgebliche oder erhoffte  Gegenleistung aber nicht von 
seinem Vertragspartner erbracht wird (sondern von Dritten), werden essentiel-
le Funktonen des Marktes suspendiert. Der Tausch von Leistung und Gegen-
leistung erfolgt nicht in den vertraglichen Beziehungen; die Belohnung des 
Autors wird auch nicht über den höheren Preis für das monopolisierte urheber-
rechtliche Werk erbracht, sondern auf anderen Wegen. Die Vorgänge sind nicht 
deckungsgleich mit der Folge, dass typische marktwirtschaftliche Vorgänge 
unterbleiben. Führende Zeitschriften (beispielsweise) geraten in eine denkbar 
günstige, durch Wettbewerb kaum noch angreifbare Position.
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Das Urheberrecht, das dafür sorgen soll, dass das Arbeitsergebnis eines Autors 
im Interesse des Autors ein marktfähiges Produkt wird, führt nicht zu dem ge-
wünschten Ergebnis. Damit ist zugleich die Grundlage für eine eigentumsähn-
liche Gestaltung des Urheberrechts gestört und lässt sich in dieser Form nicht 
legitimieren (erst Recht nicht mit dem reflexartig vorgebrachten Argument der 
angemessenen Vergütung für die Veröffentlichung).  Unter diesen Umständen 
besteht genügend Anlass, sich über andere Gestaltungen Gedanken zu machen, 
die dem typischen Erwerb von Wissen und dessen Anwendung mehr entgegen-
kommen.
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